
Feststellung und Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes 2025 der Stadtentwässerung 
Offenburg  
 
Der Gemeinderat hat am 16.12.2024 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg 
sowie der EigBVO-HGB i.V.m. den §§ 79 und 82 der GemO in der heute Gültigen Fassung den 
Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wie folgt beschlossen: 
 
Das Regierungspräsidium hat mit Schreiben vom 09.02.2024 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes 
2025 wie folgt bestätigt. 
 

Wirtschaftsplan 2025 
 

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen T€ 

1.1 Gesamtbetrag der Erträge 10.012 

1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen 10.264 

1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) -252  

      

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen   
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 9.390 
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 7.314 
2.3 Zahlungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.1 und 2.2) 2.076 
      
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.015 
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit                   (Saldo aus 2.4 und 2.5) -3.015 
      
2.7 Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) -939 
      
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3.015 
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.083 
2.10 Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit               (Saldo aus 2.8 und 2.9) 932 
      
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands                    (Saldo aus 2.7 und 2.10) -7 

 
3. den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.500 

      

      

4 Kreditaufnahme 3.015 
 
 
Der Wirtschaftsplan 2025 ist mit sämtlichen Bestandteilen und Anlagen ab sofort öffentlich 
für die Dauer von 7 Tagen in den Geschäftsräumen des Abwasserzweckverbandes „Raum 
Offenburg“, Elsässer Str. 1a, 77652 Offenburg ausgelegt. 
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